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Artikel 2 iiber die Beitrige der Kantone an die
Familienzulagen fiir landwirtschaftliche Arbeit-
nehmer:

«Die nach Artikel 1 berechneten Beitridge werden
um den Betrag der jihrlichen Einlage in die Riick-
stellung nach einer Mafizahl herabgesetzt, die ge-
bildet wird durch Multiplikation des Beitrages
eines Kantons mit dem gewogenen Mittel ans
zwei Entlastungskomponenten. Die erste Kompo-
nente ist gleich dem Prozentsatz, um den die
Steuerkraft je Einwohner eines Kantons kleiner
ist als 45 der landesmittleren Steuerkraft. Die
zweite Komponente ist gleich dem Prozentsatz,
um den der Kantonsbeitrag je Landwirtschafts-
betrieb eines Kantons grofer ist als 6/5 des landes-
mittleren Beitrages der Kantone je Landwirt-
schaftsbetrieb. Im gewogenen Mittel wird die er-
ste Komponente dreifach und die zweite einfach
beriicksichtigt.

Die Steuerkraft je Einwohner wird auf Grund
der Ergebnisse der Wehrsteuer V, Erhebungsjahr
1950, ermittelt, Die Zahl der Landwirtschafts-
betriebe wird der eidgendssischen Betriebszihlung
1939 entnommen. Betriebe mit einer Fliche bis
zu einer Hektar werden nicht beriicksichtigt. Fiir
Kantone, deren Kulturland zu iiber 50 Prozent
im Berggebiet liegt, werden die Betriebe zu 90
Prozent angerechnet. Liegen die Ergebnisse einer
neuen Wehrsteuer oder einer neuen Betriebszih-
lung vor, so sind diese in den auf die amtliche
Bekanntmachung folgenden Jah-
ren fiir die Bildung der Maf3zahl
zu verwenden.

Unter Beriicksichtigung der Her-
absetzung darf der von den ein-
zelnen Kantonen zu tragende
Beitrag 10 Prozent der im Kan-
ton ausbezahlten Familienzula-
gen nicht unterschreiten. »

Las ein Knab in den Orakeln,
Aber zmitts im Schtudium
Fing er plotzlich an zu wackeln
Und dann sank er hitzgend um.

Ahnlich ging es einem andern,
Als er zu begreifen schien
War er willens auszuwandern,

Doch dann sank er hitzgend hin.

NEBELSPALTER

5



	Artikel 2 über die Beiträge der Kantone an die Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer [...]

